
Handlungshilfe für die Entscheidung zur Selbstsicherung
(ausgenommen v > 200 km/h und Arbeiten im Tunnel)

Teil 2 – Gruppe von
bis zu 3 Beschäftigten

Handlungshilfe für die Entscheidung zur Selbstsicherung
(ausgenommen v > 200 km/h und Arbeiten im Tunnel)

Teil 1 –
Alleinarbeit

Entscheidung des/der Vorgesetzten:

Alleinarbeit unter Selbstsicherung ist möglich.

Voreinschätzung des/der Vorgesetzten:

Arbeitsumfang lässt Alleinarbeit zu.

Kann Gleis oder Weiche aus Uv-
Gründen gesperrt werden?

oder
Kann rechtzeitig vor Fahrten durch 

„Warnerverfahren“ gewarnt 
werden?

1. Wird ein Punkt mit „nein“
beantwortet, muss dem
„nein-Pfeil“ gefolgt werden!

2. Wenn „nein“, besteht die Mög -
lichkeit, dass ein zweiter Be-
schäftigter/eine zweite Beschäf-
tigte die Sicherung übernimmt! 
Weiter mit Teil 2

Arbeitsumfang
erfordert zwei

oder drei
Beschäftigte.

Regelungen des § 6 (1)
der DGUV Vorschrift 78 

dürfen nicht angewendet 
werden!

Beschäftigte sind:
n Körperlich und geistig geeignet? und
n Kennen die Gefahren aus dem Bahnbetrieb? und
n Verfügen über Orts- und Streckenkenntnis?
sowie
n Örtliche und betriebliche Verhältnisse und
n Umgebungsbedingungen

lassen Selbstsicherung zu? 1.

Arbeit ist einfach und unkompliziert?

Aufrechte Körperhaltung möglich?

Arbeit kann jederzeit unterbrochen
werden?

Beschäftigter/Beschäftigte ist 
besonders unterwiesen?

– Fahrten können am Beginn der
Annäherungsstrecke erkannt 
werden?
oder

– Anzeichen einer Fahrt können
 sicher und rechtzeitig gedeutet
werden?

Sicherheitsraum ist vorhanden?

nein 2.

nein

nein

nein 2.

nein

nein

nein

ja

ja

ja

Voreinschätzung des/der Vorgesetzten:

Arbeiten können von einer Gruppe bis zu
drei Beschäftigten, von denen einer/eine die 

Sicherung übernehmen kann, ausgeführt werden.

ja

Regelungen des § 6 (1) der
DGUV Vorschrift 78 sowie Abschnitt 5.6 

der DGUV Regel 101-024 dürfen
nicht angewendet werden!

Entscheidung des/der Vorgesetzten
zur Arbeit unter Selbstsicherung:

Ein Beschäftigter/eine Beschäftigte sichert, ein/eine 
oder zwei Beschäftigte/r können arbeiten.

Entscheidung des/der Vorgesetzten
zur Arbeit unter Selbstsicherung:

Alle drei Beschäftigten können
mitarbeiten.

Arbeiten können jederzeit unterbrochen werden?

– Fahrten können am Beginn der 
Annäherungsstrecke erkannt werden?
(Räumzeit, Sicherheitsfrist)
oder

– Anzeichen einer Fahrt können sicher und
rechtzeitig gedeutet werden?

Sicherheitsraum ist vorhanden?

Sicherheitsraum ist vorhanden?

Kurzfristige Arbeiten geringen Umfanges?

Kann Gleis oder Weiche aus Uv-
Gründen gesperrt werden?

oder

Kann rechtzeitig vor Fahrten durch
„Warnerverfahren“ gewarnt

werden?

ja

ja

ja

nein
ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

weiter mit Teil 2

nein

nein

nein

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

Stand: Juni 2021
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Diese Handlungshilfe gilt nur in  Ver -
bindung mit den Regelungen der DGUV 
Vorschrift 78 und der DGUV Regel
101-024. 

Handlungshilfe für Vorgesetzte 
für die Entscheidung zur
Selbstsicherung

Falls der Gleisbereich des  Nach bar-
glei ses betreten werden muss, ist das 
Nachbargleis wie ein  Arbeitsgleis zu 
behandeln.

Der/die Vorgesetzte ist der/die Beauf-
tragte des Unternehmers/der Unter-
nehmerin und entscheidet, ob bis zu drei 
Beschäftigte unter Selbst siche rung tätig 
werden dürfen.

Das Benachrichtigen von Arbeitsstellen 
auf der freien Strecke über Zugfahrten 
wird umgangssprachlich als „War ner -
verfahren“ bezeichnet.

Beachten Sie folgende Erläuterungen 
zur Handlungshilfe:

Diese Handlungshilfe soll Sie als Vorge-
setzte/Vorgesetzter bei der Ge fähr dungs -
beurteilung unterstützen.

Eine kurzfristige Tätigkeit geringen Umfan-
ges ist auch im Sinne einer kurzzeitigen
Tätigkeit zu verstehen.

Voraussetzung für das Arbeiten im Gleis-
bereich ist ein konkreter, gültiger und an
der Arbeitsstelle vorliegender Sicherungs-
plan.

Mittels einer Gefährdungsbeurteilung
 entscheidet der/die Vorgesetzte im Ein -
zel fall, ob bis zu drei Beschäftigte unter
Selbstsicherung im Gleisbereich arbei -
ten dürfen.

Voraussetzung für ein Arbeiten unter
Selbstsicherung ist, dass die Beschäf-
tigten über eine besondere Eig nung
bzw. Qualifikation verfügen (siehe Teil 1
der Handlungshilfe).

Wenn die Voreinschätzung des/der Vor -
ge setzten dazu führt, dass der Ar beits -
umfang eine Alleinarbeit zu lässt, kann
der Teil 1 angewendet werden, an son -
sten Teil 2.
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